
 
 
 

Einladung zur Hauptversammlung 

 

Uzin Utz Aktiengesellschaft, Ulm 

(WKN 755150 - ISIN DE0007551509) 

 

 

 

 

Wir laden unsere Aktionäre zu der am 

 

Donnerstag, den 18. Mai 2006, 11.00 Uhr 

 

auf dem Gelände „Werk II“ der Uzin Utz AG, 

Hans-Lorenser-Straße 32, 89079 Ulm/Donau 

 

stattfindenden 

 

ordentlichen Hauptversammlung 

 

ein. 
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T A G E S O R D N U N G 

 

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2005, des gebillig-

ten Konzernabschlusses zum 31.12.2005, der Lageberich te der Uzin Utz AG 

und des Konzerns sowie des Berichts des Aufsichtsrat s für das Geschäfts-

jahr 2005. 

 

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzge winns des Geschäfts-

jahrs 2005 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 

2005 in Höhe von € 3.583.096,02 wie folgt zu verwenden: 

 
a) Ausschüttung einer Dividende in Höhe von je € 0,75 

auf insgesamt 4.268.271 Stammaktien (Stückaktien) 
 

€ 3.201.203,25 

  
b) Gewinnvortrag auf neue Rechnung 
 

€ 381.892,77 

  
 Bilanzgewinn 

 
€ 3.583.096,02 

 
 

Derjenige Betrag, der auf die am Tag der Hauptversammlung im Besitz der Gesell-

schaft befindlichen eigenen Aktien auszuschütten wäre und der gemäß § 71 b 

AktG von der Ausschüttung auszuschließen ist, soll ebenfalls auf neue Rechnung 

vorgetragen werden.  

 
Die Dividende wird am 19. Mai 2006 ausbezahlt. 
 

 
 

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglie der des Vorstands für das 

Geschäftsjahr 2005 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Ge-

schäftsjahr 2005 Entlastung zu erteilen. 
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4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglie der des Aufsichtsrats für 

das Geschäftsjahr 2005 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das 

Geschäftsjahr 2005 Entlastung zu erteilen. 

 

 

5. Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien 

 

 Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, wie folgt zu beschließen: 

 
a) Die Gesellschaft wird ermächtigt, bis zum 17. November 2007 eigene Aktien 

im Umfang von bis zu insgesamt 10 % des zum Zeitpunkt der Beschlussfas-

sung bestehenden Grundkapitals zu anderen Zwecken als dem Handel in ei-

genen Aktien zu erwerben, wobei auf die erworbenen Aktien zusammen mit 

anderen eigenen Aktien, die sich im Besitz der Gesellschaft befinden oder ihr 

zuzurechnen sind, zu keinem Zeitpunkt mehr als 10% des Grundkapitals ent-

fallen dürfen.  

 

Die Ermächtigung kann durch die Gesellschaft ganz oder in Teilen ausgeübt 

werden; bei Ausübung in Teilen kann von der Ermächtigung mehrfach 

Gebrauch gemacht werden. Der Erwerb darf nur über die Börse oder mittels 

eines an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Kaufangebots erfolgen. 

 

b) Sofern der Erwerb der Aktien über die Börse erfolgt, darf der Erwerbspreis 

(ohne Erwerbsnebenkosten) den arithmetischen Mittelwert der Kurse von Ak-

tien der Gesellschaft gleicher Gattung und Ausstattung in der Schlussauktion 

im XETRA-Handel (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der 

Wertpapierbörse in Frankfurt am Main an den dem Erwerb vorangehenden 

letzten 10 Börsentagen, an denen jeweils eine Schlussauktion stattgefunden 

hat, um nicht mehr als 10 % über- oder unterschreiten.  
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 Erfolgt der Erwerb aufgrund eines öffentlichen Angebots an alle Aktionäre, so 

darf der an die Aktionäre gezahlte Erwerbspreis (ohne Erwerbsnebenkosten) 

den arithmetischen Mittelwert der Kurse von Aktien der Gesellschaft gleicher 

Gattung und Ausstattung in der Schlussauktion im XETRA-Handel (oder ei-

nem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Wertpapierbörse in Frankfurt 

am Main an den der Veröffentlichung des Angebots vorangehenden letzten 

10 Börsentagen, an denen jeweils eine Schlussauktion stattgefunden hat, um 

nicht mehr als 20 % über- oder unterschreiten. 

 

 Sofern bei einem öffentlichen Kaufangebot die von den Aktionären zum Er-

werb angebotenen Aktien das vorgesehene Rückkaufvolumen überschreiten, 

erfolgt die Annahme im Verhältnis des Gesamtbetrags des Erwerbsangebots 

zu den insgesamt von den Aktionären angebotenen Aktien. Es kann aber 

vorgesehen werden, dass geringe Stückzahlen von bis zu 50 angebotenen 

Aktien je Aktionär bevorrechtigt angenommen werden. Die Vorschriften des 

Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes sind zu beachten, sofern und 

soweit diese Anwendung finden. 

 

c) Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats unter Aus-

schluss des Bezugsrechts der Aktionäre eine Veräußerung der erworbenen 

eigenen Aktien in anderer Weise als über die Börse oder durch Angebot an 

alle Aktionäre vorzunehmen 

 

(1) wenn die erworbenen eigenen Aktien gegen Barzahlung zu einem Preis 

veräußert werden, der den Börsenpreis von Aktien der Gesellschaft 

gleicher Gattung und Ausstattung zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht 

wesentlich unterschreitet. Als maßgeblicher Börsenpreis im Sinne der 

vorstehenden Regelung gilt der arithmetische Mittelwert der Kurse von 

Aktien der Gesellschaft gleicher Gattung und Ausstattung in der 

Schlussauktion im XETRA-Handel (oder einem vergleichbaren Nach-

folgesystem) an der Wertpapierbörse in Frankfurt am Main an den der 

Veräußerung vorangehenden letzten 10 Börsentagen, an denen jeweils 

eine Schlussauktion stattgefunden hat.  
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Diese Ermächtigung gilt jedoch nur mit der Maßgabe, dass die unter 

Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausge-

gebenen Aktien insgesamt 10 % des Grundkapitals nicht überschreiten 

dürfen, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im 

Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung. Auf diese Begrenzung 

sind diejenigen Aktien anzurechnen, die während der Laufzeit dieser 

Ermächtigung unter Ausnutzung einer zum Zeitpunkt des Wirksamwer-

dens dieser Ermächtigung geltenden Ermächtigung zur Ausgabe neuer 

Aktien aus genehmigtem Kapital gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG un-

ter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben werden; 

 

oder 

 

(2) wenn die Aktien gegen Sachleistungen veräußert werden und dies zu 

dem Zweck erfolgt, Unternehmen oder Beteiligungen an Unternehmen 

zu erwerben und der Erwerb des Unternehmens oder der Beteiligung 

im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft liegt. 

 

d) Der Vorstand wird ermächtigt, eigene Aktien der Gesellschaft einzuziehen, 

ohne dass die Einziehung oder ihre Durchführung eines weiteren Hauptver-

sammlungsbeschlusses bedarf. Die Einziehung führt zur Kapitalherabset-

zung. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Grundkapitalziffer und die Angabe 

der Zahl der Aktien in der Satzung entsprechend dem Umfang der Einzie-

hung zu ändern. Der Vorstand kann abweichend davon bestimmen, dass das 

Grundkapital bei der Einziehung nicht herabgesetzt wird und sich stattdessen 

durch die Einziehung der Anteil der übrigen Aktien am Grundkapital gemäß 

§ 8 Abs. 3 AktG erhöht.  Der Vorstand ist in diesem Fall ermächtigt, die An-

gabe der Zahl der Aktien in der Satzung anzupassen.  

 

e) Die Ermächtigungen zur Veräußerung und zur Einziehung nach lit. c) und lit. 

d) können einzeln oder gemeinsam, ganz oder in Teilen ausgeübt werden; 
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bei Ausübung in Teilen kann von den Ermächtigungen mehrfach Gebrauch 

gemacht werden.  

 

f) Die Ermächtigungen gemäß lit. c) bis lit. e), eigene Aktien einmal oder 

mehrmals, ganz oder in Teilen in anderer Weise als über die Börse oder 

durch Angebot an alle Aktionäre zu veräußern bzw. eigene Aktien einmal o-

der mehrmals, ganz oder teilweise einzuziehen, erstreckt sich ausdrücklich 

auch auf Aktien der Gesellschaft, die im Zeitpunkt der Erteilung dieser Er-

mächtigung bereits Eigentum der Gesellschaft sind. 

 

g) Die von der Hauptversammlung am 10. Mai 2005 erteilte Ermächtigung des 

Vorstands zum Erwerb eigener Aktien wird für die Zeit ab Wirksamwerden 

dieser Ermächtigung aufgehoben. 

   

 

Bericht des Vorstands zu Ziffer 5 gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG i.V.m. § 186 Abs. 3 

und Abs. 4 AktG: 

 

Der Vorstand hat gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 i.V.m. § 186 Abs. 3 und Abs. 4 AktG einen 

schriftlichen Bericht über die gemäß Ziffer 5 der Tagesordnung vorgeschlagene Ermäch-

tigung zum Ausschluss des Bezugsrechts bei der Veräußerung eigener Aktien erstattet. 

Der Bericht liegt vom Tage der Einberufung der Hauptversammlung in den Geschäfts-

räumen der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre aus. Auf Verlangen wird der Bericht 

jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos übersandt. Der Bericht wird wie folgt bekannt 

gemacht: 

 

Die unter Tagesordnungspunkt 5 eingeräumte Ermächtigung sieht vor, dass die Gesell-

schaft eigene Aktien in Höhe von bis zu zehn Prozent ihres Grundkapitals erwerben und 

wieder veräußern bzw. einziehen darf. Mit der vorgeschlagenen Ermächtigung wird die 

Gesellschaft für die kommenden 18 Monate in die Lage versetzt, von dem international 

üblichen Instrument des Erwerbs eigener Aktien Gebrauch zu machen, um mit dem Er-

werb verbundene Vorteile im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre zu realisie-

ren.  
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Rechtsgrundlage für die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien ist § 71 Absatz 1 Nr. 

8 AktG. Neben dem Erwerb über die Börse soll die Gesellschaft auch die Möglichkeit 

erhalten, eigene Aktien durch ein öffentliches Kaufangebot (Tenderverfahren) zu erwer-

ben. Bei dieser Variante kann jeder verkaufswillige Aktionär der Gesellschaft entschei-

den, wie viele Aktien und, bei Festlegung einer Preisspanne, zu welchem Preis er diese 

anbieten möchte. Übersteigt die zum festgesetzten Preis angebotene Menge die von der 

Gesellschaft nachgefragte Anzahl an Aktien, so muss eine Zuteilung der Annahme der 

Verkaufsangebote erfolgen. Hierbei kann eine bevorrechtigte Annahme kleiner Offerten 

oder kleiner Teile von Offerten bis maximal 50 Stück vorgesehen werden. Diese Mög-

lichkeit dient dazu, gebrochene Beträge bei der Festlegung der zu erwerbenden Quoten 

sowie kleine Restbestände zu vermeiden und damit die technische Abwicklung zu er-

leichtern. 

 

Durch die Möglichkeit des Wiederverkaufs der eigenen Aktien können diese zur Beschaf-

fung von Eigenmitteln benutzt werden. Für die Wiederveräußerung erworbener eigener 

Aktien sieht das Gesetz grundsätzlich einen Verkauf über die Börse oder ein Angebot an 

alle Aktionäre vor. Die Hauptversammlung kann jedoch in entsprechender Anwendung 

von § 186 Abs. 3 und Abs. 4 AktG auch eine andere Veräußerung beschließen. Die unter 

Tagesordnungspunkt 5 vorgeschlagene Ermächtigung der Gesellschaft sieht daher vor, 

dass eine Veräußerung der erworbenen eigenen Aktien auch in anderer Weise als über 

die Börse oder durch ein Angebot an alle Aktionäre vorgenommen werden kann, wenn 

die erworbenen eigenen Aktien zu einem Preis veräußert werden, der den maßgeblichen 

Börsenkurs von Aktien der Gesellschaft gleicher Ausstattung zum Zeitpunkt der Veräu-

ßerung nicht wesentlich unterschreitet. Das Bezugsrecht der Aktionäre wird insoweit 

ausgeschlossen. Als maßgeblicher Börsenkurs gilt dabei der arithmetische Mittelwert der 

Kurse von Aktien der Gesellschaft gleicher Ausstattung in der Schlussauktion im XETRA-

Handel (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Wertpapierbörse in Frank-

furt am Main an den der Veräußerung vorangehenden letzten 10 Börsentagen, an denen 

jeweils eine Schlussauktion stattgefunden hat. Mit dieser Ermächtigung wird von der in 

§ 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zu-

gelassenen Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss Gebrauch gemacht.  
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Diese Möglichkeit, das Bezugsrecht bei der Wiederveräußerung eigener Aktien der Ge-

sellschaft in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG auszuschließen, 

dient dem Interesse der Gesellschaft, eigene Aktien beispielsweise an weitere Anleger 

zu verkaufen und erlaubt insbesondere eine schnellere und kostengünstigere Platzierung 

der Aktien als bei deren Veräußerung unter Einräumung eines Bezugsrechts an die Akti-

onäre. Die Verwaltung wird dadurch in die Lage versetzt, die sich aufgrund der jeweiligen 

Börsenverfassung bietenden Möglichkeiten schnell, flexibel und kostengünstig zu nutzen, 

wenn aufgrund des Umfangs der zu veräußernden Aktien bei einer Veräußerung über 

die Börse mit erheblichen Kursrückgängen zu rechnen wäre. Darüber hinaus können so 

gegebenenfalls zusätzliche neue Aktionärsgruppen im In- und Ausland gewonnen wer-

den. Der Vorstand erhält hierdurch ein zusätzliches Finanzierungsinstrument, um die 

Stellung der Gesellschaft auf in- und ausländischen Märkten zu stärken. Die erworbenen 

eigenen Aktien dürfen nur zu einem Preis veräußert werden, der den Börsenpreis von 

Aktien der Gesellschaft gleicher Gattung und Ausstattung zum Zeitpunkt der Veräuße-

rung nicht wesentlich unterschreitet. Ein etwaiger Abschlag vom aktuellen Börsenpreis 

wird voraussichtlich nicht über 3 %, jedenfalls aber maximal bei 5 %, des Börsenpreises 

liegen. Die endgültige Festlegung des Veräußerungspreises für die eigenen Aktien ge-

schieht zeitnah vor ihrer Veräußerung. Eine Herabsetzung des Aktienwertes durch nega-

tive Beeinflussung des Börsenkurses wird dadurch vermieden.  

 

Die Vermögens- wie auch die Stimmrechtsinteressen der Aktionäre werden bei der Ver-

äußerung der eigenen Aktien an Dritte unter Ausschluss der Aktionäre vom Bezugsrecht 

auf der Grundlage des § 71 Absatz 1 Nr. 8 AktG angemessen gewahrt. Diese Ermächti-

gung zur Veräußerung gilt nur mit der Maßgabe, dass die unter Ausschluss des Bezugs-

rechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegebenen Aktien insgesamt zehn Prozent 

des Grundkapitals nicht überschreiten dürfen, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirk-

samwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung. Auf diese Begren-

zung auf zehn Prozent des Grundkapitals sind diejenigen Aktien anzurechnen, die unter 

Ausnutzung einer zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung geltenden 

Ermächtigung zur Ausgabe neuer Aktien aus genehmigtem Kapital gemäß § 186 Abs. 3 

Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben werden. Die Gesellschaft 

soll ferner eigene Aktien auch ohne erneuten Beschluss der Hauptversammlung einzie-

hen können.  
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Des Weiteren soll der Vorstand ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 

die erworbenen eigenen Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre beim 

Erwerb von Unternehmen oder Beteiligungen an Unternehmen Dritten entweder ganz 

oder teilweise als Gegenleistung anzubieten. So können in bestimmten Fällen eigene 

Aktien als Gegenleistung bei Unternehmenskäufen oder im Rahmen von Unternehmens-

zusammenschlüssen verwendet werden. Der Wettbewerb und die Unternehmenspraxis 

verlangen zunehmend diese Form der Gegenleistung. Dies dient dem Interesse der Ge-

sellschaft, da die Gesellschaft dadurch in geeigneten Einzelfällen Unternehmen oder 

Beteiligungen an Unternehmen gegen Überlassung von Aktien der Gesellschaft erwer-

ben kann. Die Gesellschaft kann damit in Zukunft flexibel auf sich bietende Möglichkeiten 

zum Erwerb von Unternehmen oder Beteiligungen an Unternehmen im In- und Ausland 

reagieren. Der Vorstand wird das Bezugsrecht der Aktionäre nur dann ausschließen, 

wenn dies zu diesem Zeitpunkt im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft liegt. Bei 

der Festlegung der Bewertungsrelationen wird der Vorstand sicherstellen, dass die Inte-

ressen der Aktionäre angemessen gewahrt werden. In der Regel wird der Vorstand sich 

bei der Bemessung des Werts der als Gegenleistung hingegebenen Aktien am Börsen-

kurs der Aktie der Uzin Utz AG orientieren. Eine schematische Anknüpfung an einen 

Börsenkurs ist indes nicht vorgesehen, insbesondere um einmal erzielte Verhandlungs-

ergebnisse nicht durch Schwankungen des Börsenkurses in Frage zu stellen. Die Inte-

ressen der Aktionäre werden dadurch gewahrt, dass die Gesellschaft sich verpflichtet, 

die eigenen Aktien nicht zu einem Preis zu veräußern, der wesentlich unterhalb des ak-

tuellen Börsenkurses liegt. Vorstand und Aufsichtsrat verpflichten sich außerdem, den 

Gegenwert für die eigenen Aktien ausschließlich im Interesse der Gesellschaft und ihrer 

Aktionäre festzulegen. Eine Herabsetzung des Aktienwertes durch negative Beeinflus-

sung des Börsenkurses wird dadurch vermieden.  

 

Die bestehende Ermächtigung der Hauptversammlung zum Erwerb und zur Veräußerung 

eigener Aktien vom 10. Mai 2005 gilt noch bis zum 9. November 2006. Dieser Ermächti-

gungsbeschluss wird durch den vorgenannten Beschluss für die Zeit ab Wirksamwerden 

der neuen Ermächtigung aufgehoben und durch die neue Ermächtigung mit Laufzeit bis 

zum 17. November 2007 ersetzt.  
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6. Wahlen zum Aufsichtsrat 

 

Gemäß § 8 Abs. 1 der Satzung i.V.m. § 96 Abs. 1 AktG setzt sich der aus drei Per-

sonen bestehende Aufsichtsrat aus Aufsichtratsmitgliedern der Aktionäre zusam-

men. Herr Marco Sieber wurde durch Beschluss des Amtsgerichts Ulm gemäß § 

104 Abs. 2 AktG zur Ergänzung des Aufsichtsrats als Mitglied bestellt.  

 

Um einen Gleichlauf mit den Amtszeiten der anderen Mitgliedern des Aufsichtsrats 

herzustellen und der Hauptversammlung die Gelegenheit zu geben, das neue Mit-

glied des Aufsichtsrats selbst zu wählen, schlägt der Aufsichtsrat vor, für die Zeit 

bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäfts-

jahr 2007 beschließt,  

 

Herrn Marco Sieber, Diplom-Kaufmann, Ruswil, Schweiz 

 

in den Aufsichtsrat zu wählen.  

 

Herr Marco Sieber ist bereits Mitglied in folgenden ausländischen Kontrollgremien, 

die gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten vergleichbar sind: 

 

- Mitglied im Aufsichtsrat der SIGA Holding AG, Ruswil, Schweiz 

- Mitglied im Aufsichtsrat der SIGA Cover AG, Schachen, Schweiz 

- Mitglied im Aufsichtsrat der SIGA Services AG, Ruswil, Schweiz 

- Mitglied im Aufsichtsrat der SILU Verwaltung AG, Meggen, Schweiz 

 

Die Hauptversammlung ist bei der Wahl der Aufsichtsratsmitglieder an Wahlvor-

schläge nicht gebunden. 

 

 

7. Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmig ten Kapitals II, Schaf-

fung eines neuen Genehmigten Kapitals II mit der Mö glichkeit der Bar- 
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und/oder Sachkapitalerhöhung unter Ausschluss des g esetzlichen Bezugs-

rechts der Aktionäre (Genehmigtes Kapital II) sowie  Satzungsänderungen 

  

Gemäß § 202 Abs. 3 AktG kann der Nennbetrag des genehmigten Kapitals die 

Hälfte des zum Zeitpunkt der Ermächtigung eingetragenen Grundkapitals betragen. 

Das bestehende Genehmigte Kapital II gemäß § 4 Abs. 4 der Satzung wurde be-

reits zum Teil ausgenutzt. Um das Genehmigte Kapital II unter Berücksichtigung 

des bestehenden Genehmigten Kapitals I wieder im gesetzlich höchstens zulässi-

gen Umfang herzustellen, schlagen Vorstand und Aufsichtsrat vor, folgende Be-

schlüsse zu fassen: 

 

a) Die Ermächtigung gemäß § 4 Abs. 4 der Satzung, das Grundkapital bis zum 

24. Mai 2009 um bis zu € 2.195.187,-- durch Ausgabe neuer Aktien gegen 

Bar- und/oder Sacheinlagen unter der Möglichkeit des Bezugsrechtsaus-

schlusses der Aktionäre zu erhöhen (Genehmigtes Kapital II), wird ab Wirk-

samwerden der nachstehenden Ermächtigung unter lit. b) aufgehoben und 

durch diese ersetzt.  

 

b) Der Vorstand wird ermächtigt, in der Zeit bis zum 17. Mai 2011 mit Zustim-

mung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder 

mehrfach um bis zu insgesamt € 3.400.000,--, durch Ausgabe neuer stimm-

berechtigter, auf den Inhaber lautender stimmberechtigter Stammaktien ohne 

Nennwert (Stückaktien) zu erhöhen (Genehmigtes Kapital II ). Die Kapitaler-

höhungen können gegen Bar- und/oder Sacheinlagen erfolgen.  

 

 Der Vorstand wird weiter ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 

gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre für folgende Fälle auszuschließen:  

 

- für die aufgrund des Bezugsverhältnisses entstehenden Spitzenbeträ-

ge; 

 

- für eine Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen zum Erwerb von Unter-

nehmen oder von Beteiligungen an Unternehmen, wenn der Erwerb 
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des Unternehmens oder der Beteiligung im wohlverstandenen Interesse 

der Gesellschaft liegt; 

 

- wenn die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen erfolgt und der Ausgabe-

betrag der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits börsennotierten 

Aktien gleicher Gattung und Ausstattung zum Zeitpunkt der endgültigen 

Festlegung des Ausgabebetrags durch den Vorstand nicht wesentlich 

im Sinne der §§ 203 Abs. 1 und 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unterschrei-

tet und der auf die neuen, unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 

186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegebenen Aktien insgesamt entfallende 

anteilige Betrag des Grundkapitals weder im Zeitpunkt des Wirksam-

werdens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung 10% 

des Grundkapitals der Gesellschaft überschreitet. Auf diese Begren-

zung sind diejenigen Aktien anzurechnen, die während der Laufzeit 

dieser Ermächtigung unter Ausnutzung einer zum Zeitpunkt des Wirk-

samwerdens dieser Ermächtigung geltenden bzw. beschlossenen an-

deren Ermächtigung als eigene Aktien unter vereinfachtem Bezugs-

rechtsausschluss gemäß §§ 71 Abs. 1 Nr. 8, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 

veräußert bzw. abgegeben werden. 

 

Der Vorstand wird zudem ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats ei-

nen vom Gesetz abweichenden Beginn der Gewinnberechtigung zu bestim-

men sowie die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchfüh-

rung, insbesondere den Ausgabebetrag und das für die neuen Aktien zu leis-

tende Entgelt, festzusetzen. 

 

Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, § 4 der Satzung nach völliger oder teilwei-

ser Durchführung der Kapitalerhöhung oder nach Ablauf der Ermächtigungs-

frist ohne Erhöhung entsprechend im Wortlaut anzupassen.  

 

c) § 4 Abs. 4 der Satzung wird wie folgt neu gefasst: 
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„(4) Der Vorstand wird ermächtigt, in der Zeit bis zum 17. Mai 2011 mit Zu-

stimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft einma-

lig oder mehrfach um bis zu insgesamt € 3.400.000,-- durch Ausgabe 

neuer stimmberechtigter, auf den Inhaber lautender stimmberechtigter 

Stammaktien ohne Nennwert (Stückaktien) zu erhöhen (Genehmigtes 

Kapital II). Die Kapitalerhöhungen können gegen Bar- und/oder Sach-

einlagen erfolgen.  

 

Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 

das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre für folgende Fälle auszu-

schließen: 

 

- für die aufgrund des Bezugsverhältnisses entstehenden 

Spitzenbeträge; 

 

- für eine Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen zum Erwerb von 

Unternehmen oder von Beteiligungen an Unternehmen, wenn der 

Erwerb des Unternehmens oder der Beteiligung im wohlverstan-

denen Interesse der Gesellschaft liegt; 

 

- wenn die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen erfolgt und der 

Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits 

börsennotierten Aktien gleicher Gattung und Ausstattung zum 

Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des Ausgabebetrags durch 

den Vorstand nicht wesentlich im Sinne der §§ 203 Abs. 1 und 2, 

186 Abs. 3 Satz 4 AktG unterschreitet und der auf die neuen, un-

ter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 

AktG ausgegebenen Aktien insgesamt entfallende anteilige Be-

trag des Grundkapitals weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens 

noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung 10% des 

Grundkapitals der Gesellschaft überschreitet. Auf diese Begren-

zung sind diejenigen Aktien anzurechnen, die während der Lauf-



- 14 - 
zeit dieser Ermächtigung unter Ausnutzung einer zum Zeitpunkt 

des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung geltenden bzw. be-

schlossenen anderen Ermächtigung als eigene Aktien unter ver-

einfachtem Bezugsrechtsausschluss gemäß §§ 71 Abs. 1 Nr. 8, 

186 Abs. 3 Satz 4 AktG veräußert bzw. abgegeben werden.  

 

Der Vorstand ist weiter ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats einen 

vom Gesetz abweichenden Beginn der Gewinnberechtigung zu bestimmen 

sowie die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung, 

insbesondere den Ausgabebetrag und das für die neuen Aktien zu leistende 

Entgelt, festzusetzen.“  

 

 

Bericht des Vorstands zu Ziffer 7 lit. b) der Tageso rdnung gemäß § 203 Abs. 2 

i.V.m. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG: 

 

Der Vorstand hat gemäß § 203 Abs. 2 i.V.m. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG einen schriftli-

chen Bericht über die gemäß Ziffer 7 lit. b) der Tagesordnung vorgeschlagene Ermächti-

gung zum Ausschluss des Bezugsrechtes erstattet. Der Bericht liegt vom Tage der Ein-

berufung der Hauptversammlung in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsicht 

der Aktionäre aus. Auf Verlangen wird der Bericht jedem Aktionär unverzüglich und kos-

tenlos übersandt. Der Bericht wird wie folgt bekannt gemacht: 

 

Die dem Vorstand unter Ziffer 7 lit. b) eingeräumte Ermächtigung sieht den Ausschluss 

des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre vor. Damit soll der Vorstand ggf. in die La-

ge versetzt werden, von der Ausnutzung des Genehmigten Kapitals II auch unter Aus-

schluss des Bezugsrechts der Aktionäre Gebrauch zu machen. 

 

Der Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge ermöglicht die Ausnutzung der 

Ermächtigung durch runde Beträge zur Herstellung eines glatten Bezugsverhältnisses. 

Der Bezugsrechtsausschluss ist erforderlich, um etwaige Spitzen verwerten zu können.  
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Daneben schafft die Ermächtigung die Möglichkeit, das Bezugsrecht der Aktionäre bei 

Sachkapitalerhöhungen mit Zustimmung des Aufsichtsrats auszuschließen, um in geeig-

neten Fällen Unternehmen oder Beteiligungen an Unternehmen gegen Überlassung von 

Aktien der Uzin Utz AG erwerben zu können. Für einen Ausbau der Geschäftsfelder, der 

durch Expansion der Gesellschaft im In- und Ausland umgesetzt werden kann, sind Ak-

quisitionen in Erwägung zu ziehen. Je nach Größenordnung eines Erwerbes von Beteili-

gungen oder den Erwartungen der Verkäuferseite kann es zweckmäßig oder auch erfor-

derlich sein, die Gegenleistung ganz oder teilweise durch Aktien zu erbringen. Um in 

diesen Fällen in der Lage zu sein, sich bietende Erwerbsmöglichkeiten wahrzunehmen, 

muss die Gesellschaft, falls erforderlich, ihr Grundkapital unter Ausschluss des Bezugs-

rechts der Aktionäre durch Ausnutzung des Genehmigten Kapitals erhöhen. Da eine Ka-

pitalerhöhung für solche Erwerbe vielfach kurzfristig erfolgen muss, ist auch insoweit die 

Schaffung eines Genehmigten Kapitals mit der Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlus-

ses erforderlich. Wenn sich Möglichkeiten zu einem solchen Erwerb von Unternehmen 

oder Beteiligungen konkretisieren, wird der Vorstand sorgfältig prüfen, ob er von der Er-

mächtigung zur Kapitalerhöhung mit Bezugsrechtsausschluss Gebrauch machen soll. Er 

wird dies nur tun, wenn der Erwerb gegen Ausgabe von Uzin Utz-Aktien im wohlverstan-

denen Interesse der Gesellschaft liegt. Nur wenn diese Voraussetzungen gegeben sind, 

wird auch der Aufsichtsrat seine nach dem Gesetz erforderliche Zustimmung zur Ausnut-

zung des Genehmigten Kapitals erteilen. Bei der Festlegung der Bewertungsrelationen 

wird der Vorstand sicherstellen, dass die Interessen der Aktionäre angemessen gewahrt 

werden. In der Regel wird der Vorstand sich bei der Bemessung des Werts der als Ge-

genleistung hingegebenen Aktien am Börsenkurs der Aktie der Uzin Utz AG orientieren. 

Eine schematische Anknüpfung an einen Börsenkurs ist indes nicht vorgesehen, insbe-

sondere um einmal erzielte Verhandlungsergebnisse nicht durch Schwankungen des 

Börsenkurses in Frage zu stellen. Über die Einzelheiten der Ausnutzung des Genehmig-

ten Kapitals wird der Vorstand in der Hauptversammlung berichten, die auf einen etwai-

gen Erwerb gegen Ausgabe von Aktien der Uzin Utz AG folgt. 

 

Die Ermächtigung sieht darüber hinaus die Möglichkeit vor, das gesetzliche Bezugsrecht 

auszuschließen, wenn die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen in Höhe von bis zu insge-

samt 10 % sowohl des im Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung als auch 

des im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung bestehenden Grundkapitals erfolgt, 
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sofern der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits notierten Aktien 

gleicher Gattung und Ausstattung nicht wesentlich unterschreitet. Rechtsgrundlage für 

diesen Bezugsrechtsausschluss ist § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG. Ein etwaiger Abschlag 

vom aktuellen Börsenpreis wird voraussichtlich nicht über 3 %, jedenfalls aber maximal 

bei 5 % des Börsenpreises liegen. Diese Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses soll 

der Verwaltung, dem durch den Gesetzgeber durch die Neufassung des § 186 Abs. 3 

S. 4 AktG bezweckten Ziel entsprechend, die Unternehmensfinanzierung durch Eigenka-

pitalaufnahme erleichtern. Der Vorstand erhält hierdurch ein zusätzliches Finanzierungs-

instrument, um die Stellung der Gesellschaft auf in- und ausländischen Märkten zu stär-

ken. Der Bezugsrechtsausschluss gibt dem Vorstand die Möglichkeit, neue strategische 

Investoren oder Finanzinvestoren zu gewinnen. Dieser Bezugsrechtsausschluss soll die 

Verwaltung in die Lage versetzen, die sich aufgrund der jeweiligen Börsenverfassung 

bietenden Möglichkeiten schnell, flexibel und kostengünstig zu nutzen und durch die 

marktnahe Preisfestsetzung einen möglichst hohen Ausgabebetrag und damit eine 

größtmögliche Stärkung der Eigenmittel zu erreichen. Damit ist es dem Vorstand mög-

lich, auch kurzfristig eine zusätzliche von Kreditinstituten unabhängige Finanzierung der 

Gesellschaft zu realisieren oder strategische Allianzen mit einem unternehmerischen 

Partner einzugehen. Eine derartige Kapitalerhöhung führt wegen der schnelleren Hand-

lungsmöglichkeit erfahrungsgemäß zu einem deutlich höheren Mittelzufluss bei der Ge-

sellschaft als eine vergleichbare Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht der Aktionäre. Sie 

liegt somit im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre. Dabei wird dem Schutzbe-

dürfnis der Aktionäre vor einer Verwässerung ihres Anteilsbesitzes Rechnung getragen, 

da ein Bezugsrechtsausschluss nur für einen Betrag möglich ist, der 10 % des im Zeit-

punkt des Hauptversammlungsbeschlusses vorhandenen Grundkapitals nicht übersteigt. 

Auf diese Begrenzung auf 10 % des Grundkapitals sind diejenigen Aktien anzurechnen, 

die aufgrund einer entsprechenden Ermächtigung der Hauptversammlung gemäß § 71 

Abs. 1 Nr. 8 AktG während der Wirksamkeit dieser Ermächtigung gemäß den §§ 71 

Abs. 1 Nr. 8, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG veräußert werden. 

 

 

8. Satzungsänderungen zur Anpassung an geänderte gese tzliche Regelungen in 

§ 12 Abs. 3, § 13 Abs. 1 und 2 und § 14 der Satzung (Einberufung, Teilnahme-

recht und Befugnisse des Versammlungsleiters). 
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Durch das am 01. November 2005 in Kraft getretene Gesetz zur Unternehmensin-

tegrität und Modernisierung des Anfechtungsrechts (UMAG) sind unter anderem 

die Vorschriften des Aktiengesetzes zur Teilnahme an der Hauptversammlung ge-

ändert worden. Danach kann die Satzung die Teilnahme an der Hauptversamm-

lung oder die Ausübung des Stimmrechts davon abhängig machen, dass die Aktio-

näre sich vor der Versammlung anmelden. Darüber hinaus kann die Satzung bei 

Inhaberaktien bestimmen, wie die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptver-

sammlung oder zur Ausübung des Stimmrechts nachzuweisen ist. Zudem sind die 

Bestimmungen zur Fristberechnung für die Einberufung der Hauptversammlung 

geändert worden. Desweiteren kann die Satzung den Versammlungsleiter ermäch-

tigen, das Frage- und Rederecht der Aktionäre zeitlich angemessen zu beschrän-

ken.  

 

Zur Anpassung der Satzung an die dargestellten neuen Regelungen des Aktienge-

setzes in der Fassung des UMAG schlagen Vorstand und Aufsichtsrat vor, folgen-

de Satzungsänderungen zu beschließen: 

 

a) § 12 Abs. 3 wird wie folgt neu gefasst: 

 

„3. Die Einberufung muss mindestens dreißig Tage vor dem Tag, bis zu dessen 

Ablauf sich die Aktionäre vor der Versammlung anzumelden haben (§ 13 

Abs. 1), bekannt gemacht werden. Bei der Berechnung der Frist sind der 

Tag der Einberufung und der Tag, bis zu dessen Ablauf sich die Aktionäre 

vor der Versammlung anzumelden haben, nicht mitzurechnen.“ 

 

b) § 13 Abs. 1 und 2 werden wird wie folgt neu gefasst: 

 

„1. Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimm-

rechts in der Hauptversammlung sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, 

die sich spätestens bis zum Ablauf des siebten Tages vor dem Tag der 

Hauptversammlung bei der Gesellschaft unter der in der Einladung zur 
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Hauptversammlung hierfür genannten Adresse in Textform (§ 126 b BGB) 

in deutscher oder englischer Sprache angemeldet haben. 

 

2. Die Aktionäre haben ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptver-

sammlung und zur Ausübung des Stimmrechts durch einen in Textform (§ 

126 b BGB) in deutscher oder englischer Sprache erstellten besonderen 

Nachweis des depotführenden Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstituts 

über den Anteilsbesitz nachzuweisen. Der Nachweis hat sich auf den Be-

ginn des 21. Tages vor dem Tag der Hauptversammlung zu beziehen und 

muss der Gesellschaft unter der in der Einladung zur Hauptversammlung 

hierfür mitgeteilten Adresse spätestens bis zum Ablauf des siebten Tages 

vor dem Tag der Hauptversammlung zugehen.“ 

 

c) Der bisherige § 13 Abs. 3 wird aufgehoben, die bisherigen § 13 Abs. 4 und 5 

werden zu den neuen § 13 Abs. 3 und 4 und entsprechend neu nummeriert. 

 

d) § 14 wird um folgenden neuen Abs. 3 erweitert: 

 

„3. Der Versammlungsleiter ist ermächtigt, das Rede- und Fragerecht der Akti-

onäre zeitlich angemessen zu beschränken.“ 

 

 

9. Beschlussfassung bzgl. der Einzelangaben der Vorst andsvergütung im Jah-

res- und Konzernabschluss. 

 

Aufsichtsrat und Vorstand sind der Ansicht, dass die individuelle Angabe der Vor-

standsbezüge, wie sie § 285 Satz 1 Nr. 9 Buchstabe a) Satz 5 bis 9 HGB bzw. 

§ 314 Abs. 1 Nr. 6 Buchstabe a) Satz 5 bis 9 HGB in der Fassung des Vorstands-

vergütungs-Offenlegungsgesetzes für Jahres- und Konzernabschlüsse für nach 

dem 31. Dezember 2005 beginnende Geschäftsjahre vorsieht, zu stark in die Pri-

vatsphäre der betroffenen Vorstandsmitglieder eingreift.  
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Vorstand und Aufsichtsrat schlagen deswegen unter Bezugnahme auf § 286 Abs. 5 

HGB und § 314 Abs. 2 Satz 2 HGB in der Fassung des Vorstandsvergütungs-

Offenlegungsgesetzes vor, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

„Bei der Aufstellung des Jahres- und Konzernabschlusses der Uzin Utz Aktienge-

sellschaft haben die in § 285 Satz 1 Nr. 9 Buchstabe a) Satz 5 bis 9 HGB bzw. 

§ 314 Abs. 1 Nr. 6 Buchstabe a) Satz 5 bis 9 HGB in der Fassung des Vorstands-

vergütungs-Offenlegungsgesetzes verlangten Angaben zu unterbleiben. Dieser 

Beschluss gilt für das am 01.01.2006 begonnene Geschäftsjahr und die weiteren 

vier folgenden Geschäftsjahre, also bis zum 31.12.2010.“ 

 

 

10. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlu ssprüfers für das Ge-

schäftsjahr 2006 

 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die ECOVIS Wirtschaftstreuhand GmbH Wirtschafts-

prüfungsgesellschaft, München, zum Abschlussprüfer der AG und zum Konzernab-

schlussprüfer für das Geschäftsjahr 2006 zu wählen.  

 

 

Teilnahmebedingungen 

 

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gem. 

§ 13 Abs. 1 der Satzung in Verbindung mit § 16 des Einführungsgesetzes zum Aktienge-

setz diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien zum Beginn des 21. Tages vor der 

Hauptversammlung, also spätestens bis zum Beginn des 27. April 2006, bei der Gesell-

schaft, bei einem deutschen Notar, bei einer zur Entgegennahme der Aktien befugten 

Wertpapiersammelbank oder bei der  

Dresdner Bank AG und deren Niederlassungen 

 

bis zur Beendigung der Hauptversammlung hinterlegt haben. 
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Die Hinterlegung ist auch dann ordnungsgemäß, wenn Aktien mit Zustimmung einer Hin-

terlegungsstelle für sie bei anderen Kreditinstituten bis zur Beendigung der Hauptver-

sammlung gesperrt gehalten werden.  

 

Werden Aktien bei einem deutschen Notar oder einer Wertpapiersammelbank hinterlegt, 

so ist die Hinterlegungsbescheinigung des Notars oder der Wertpapiersammelbank spä-

testens am 15. Mai 2006 bei der Gesellschaft einzureichen.  

 

Wir weisen ausdrücklich auf folgende gesetzliche Neuregelung hin: Gemäß § 123 Abs. 3 

S. 2 AktG in der Fassung des Gesetzes zur Unternehmensintegrität und Modernisierung 

des Anfechtungsrechts (UMAG) sind zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur 

Ausübung des Stimmrechts in jedem Fall und auch ohne Hinterlegung ihrer Aktien dieje-

nigen Aktionäre berechtigt, die der Gesellschaft einen in Textform (§ 126 b BGB) erstell-

ten besonderen Nachweis des depotführenden Instituts über ihren Anteilsbesitz übermit-

telt haben. Der Nachweis hat sich hierbei auf den Beginn des 27. April 2006 zu beziehen 

und muss der Gesellschaft spätestens am Donnerstag, dem 11. Mai 2006, unter folgen-

der Adresse zugehen: 

 

Uzin Utz AG 

c/o Dresdner Bank AG 

OSS SO 6D 

Hauptversammlungen 29. OG 

Jürgen-Ponto-Platz 1 

60301 Frankfurt am Main 

Fax: 069-263-12460 

Email: TBHVService@Dresdner-Bank.com 

 

Die Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen wollen, können ihr 

Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten, auch durch eine Vereinigung von Aktionären, 

ausüben lassen. Kreditinstitute, Vereinigungen von Aktionären sowie andere geschäfts-

mäßig Handelnde im Sinne des § 135 Abs. 9 AktG können in jeder festhaltbaren, nach-

prüfbaren Form bevollmächtigt werden, ansonsten ist die Vollmacht schriftlich, per Tele-
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fax, per Computer-Fax oder per mit qualifizierter elektronischer Signatur versehene E-

Mail an die Adresse „IR@uzin-utz.com“ zu erteilen. 

 

Wir bieten unseren Aktionären an, sich durch von der Gesellschaft benannte weisungs-

gebundene Stimmrechtsvertreter in der Hauptversammlung vertreten zu lassen. Die 

Vollmachten und Weisungen hierzu können schriftlich oder per Telefax übermittelt wer-

den. Entsprechende Formulare können unter der unten genannten Adresse bei der Ge-

sellschaft angefordert werden. Vollmachten und Weisungen an Stimmrechtsvertreter der 

Gesellschaft müssen bis zum Freitag, dem 12. Mai 2006 bei der Gesellschaft eingegan-

gen sein, andernfalls können sie nicht berücksichtigt werden. Wir bitten insoweit auch die 

Hinweise in den Formularen zu beachten. In der Vollmacht/Weisung ist die jeweilige Ein-

trittskartennummer anzugeben. Wir weisen deswegen darauf hin, dass eine Bevollmäch-

tigung weisungsgebundener Stimmrechtsvertreter nur von Aktionären erfolgen kann, die 

über eine Eintrittskarte zur Hauptversammlung verfügen. 

 

Anfragen von Aktionären bezüglich der Hauptversammlung und Anträge gemäß § 126 

AktG sowie Wahlvorschläge von Aktionären gemäß § 127 AktG bitten wir ausschließlich 

an folgende Anschrift zu senden: 

 

Uzin Utz AG 

Investor Relations   

Dieselstraße 3    

89079 Ulm 

Telefax: 0731-4097-108 

E-Mail: IR@uzin-utz.com 

 

Mit einer Begründung versehene Anträge gegen die Beschlussvorschläge von Vorstand 

und Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung sowie Wahlvorschläge, 

die bis zum 3. Mai 2006, 24.00 Uhr, unter der vorgenannten Adresse bei der Gesell-

schaft eingehen, werden, soweit diese rechtlich zulässig sind, einschließlich etwaiger 

Stellungnahmen der Verwaltung auf der Homepage der Uzin Utz AG im Internet unter 

http://www.uzin-utz.com (Bereich Investor Relations – Finanz-Daten – Hauptversamm-
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lung 2006) zugänglich gemacht. Anderweitig adressierte Anträge oder Wahlvorschläge 

werden nicht berücksichtigt. 

 

Wir würden uns freuen, Sie in Ulm begrüßen zu dürfen.  

 

Ulm, im März 2006 

 

Uzin Utz AG 

 

Der Vorstand 

Dr. H. Werner Utz, Thomas Müllerschön, Maarten jan Leppink 


